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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Informationen wurden berücksichtigt. Entsprechende Aussagen wurden unter 
Pkt. 5.5.2 in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
zu 2) Die Informationen wurden berücksichtigt. Die Aussagen unter Pkt. 5.5.2 der 
Begründung zum Umgang mit dem Niederschlagswasser wurden entsprechend ergänzt. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4) Da aus Sicht der landwirtschaften Belange keine Bedenken gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 5) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Für Ausgleichsmaßnahmen wird keine 
landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen. 
 
zu 6) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Informationen wurden berücksichtigt. Auf die Übernahme der Telekomleitungen 
in die Planzeichnungen wird aufgrund der Tatsache, dass sie außer Betrieb sind und 
zurückgebaut werden können, verzichtet (vgl. hierzu nachfolgende Stellungnahme vom 
20.12.2023. 
Die Punkte 4.6.5 und 5.5.2 der Begründung wurden fortgeschrieben. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen der Umsetzung 
der Planung zu beachten. 
 
zu 3) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Bauausführung und 
sind dabei zu beachten.  
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Die Information wurde berücksichtigt. Auf die Übernahme der Telekomleitungen in 
die Planzeichnungen wird aufgrund der Tatsache, dass sie außer Betrieb sind und 
zurückgebaut werden können, verzichtet. 
 
zu 3) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Bauausführung und 
sind dabei zu beachten.  
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Feststellungen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 2) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 3) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Da die IHK die Planung begrüßt, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Sie wurden unter Pkt. 5.8.2 in die Begründung 
aufgenommen. 
 
 
 
zu 2) Da festgestellt wird, dass die Planung mit den Zielen der archäologischen 
Denkmalpflege vereinbar ist, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. Auf die Bergbauberechtigung wird 
bereits unter Pkt. 5.8.3 der Begründung eingegangen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Der Hinweis wurde beachtet. Die Stadt Bad Dürrenberg wurde ebenfalls um 
Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans gebeten. 
 
zu 3) Die Information wurde berücksichtigt. Pkt. 5.8.3 der Begründung wurde entsprechend 
ergänzt. 
 
 
 
zu 4) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 6) Da keine Bedenken gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 7) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er ist im Rahmen der Umsetzung der 
Planung zu beachten. 
 
zu 8) Die Informationen wurden berücksichtigt. Sie wurden unter den Punkten 9.2.4 und 
9.2.5 in den Umweltbericht aufgenommen. 
 
 
zu 9) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er ist im Rahmen der Objektplanung für 
die Erschließungsanlagen zu beachten. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben 
sich keine Auswirkungen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 2) Da die vom LVermGeo zu vertretenden Belange der Planung nicht entgegenstehen, 
ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da festgestellt wird, dass die anbaurechtlichen Beschränkungen laut Straßengesetz 
beachtet wurden, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Der Hinweis wurde berücksichtigt. In der Festsetzung wurde der Verweis auf diese 
Vorgabe aufgenommen.  
 
zu 4) Die Hinweise wurden beachtet. Für die Planung liegt eine Verkehrsuntersuchung 
vor, die die Leistungsfähigkeit der geplanten Anbindung an das übergeordnete Straßen-
netz geprüft hat.  

Es soll eine direkte Anbindung des Plangebietes an die L 172 erfolgen, um die Ortslage 
Bündorf und die Anwohner der Bündorfer Straße nicht mit dem Verkehrsaufkommen des 
geplanten Gewerbegebietes zu belasten. 

In der Verkehrsuntersuchung wurde ermittelt, dass sich die Geometrie des neuen 
Knotenpunktes aufgrund des Abstands von gut 400 m beziehungsweise 500 m von den 
benachbarten Einmündungen in die Trassenführung der L 172 einordnen lässt. 
Die Erkennbarkeit des Knotenpunktes aus mindestens 200 m Entfernung wäre aus beiden 
Richtungen kommend gegeben. Da die Sichtverhältnisse in die und aus der westlichen 
Zufahrt durch die Kurve leicht eingeschränkt sind, wurde eine Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h empfohlen. 
Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung wurde festgestellt, dass das Gewerbegebiet ohne 
Kenntnis der tatsächlichen Nutzungen und unter Verwendung mittlerer Annahmen für die 
Verkehrserzeugung in ausreichender Verkehrsqualität leistungsfähig an das überge-
ordnete Straßennetz angebunden werden kann. Diese Einschätzung wurde durch die 
LSBB in ihrer Stellungnahme vom 19.11.2024 bestätigt (vgl. lfd. Nr. der Versandliste 9b). 

Im Gutachten wird außerdem festgestellt, dass die getroffenen Annahmen für eine 
gemischte Nutzung des Gewerbegebietes (Handwerk, Produktion, Lager) grundsätzlich 
übernommen werden können. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
noch zu 4) 
Bei Ansiedlungen mit einem zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommen, wie beispiels-
weise Logistik oder mehrgeschossige Büronutzungen mit hohem Publikumsverkehr, wäre 
gegebenenfalls eine Nachberechnung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts angezeigt. 
Gleiches gilt für den Fall, dass die Prognosebelastungen der L 172 für 2035 (mit Veröffent-
lichung der aktuellen Landesverkehrsprognose) deutlich über den im Gutachten getätigten 
Annahmen liegen würden. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Da die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung akzeptiert werden, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 3) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
zu 5) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen der Umsetzung 
der Planung zu berücksichtigen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

Da keine Belange des Referates Wasser betroffen sind, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
Da keine Belange des Referates Abwasser betroffen sind, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10c 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
zu 1) Da keine Belange in Zuständigkeit der oberen Immissionsschutzbehörde berührt 
sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
zu 2) Die Hinweise wurden berücksichtigt, indem dem eine Schallimmissionsprognose für 
die Planung beauftragt wurde. Im Ergebnis des Gutachtens wurde das Plangebiet in vier 
Teilflächen mit unterschiedlichen Schallemissionskontingenten gegliedert, die im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Damit ist gewährleistet, dass die schalltechnischen Orientierungs-
werte nach DIN 18005 an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. Ein 
entsprechender Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu führen. 
Aufgrund der Festsetzung eines Gewerbegebietes sind nur nicht erheblich belästigende 
Gewerbebetriebe zulässig, so dass andere Emissionen, die das benachbarte Wohnen 
innerhalb der angrenzenden gemischten Baufläche erheblich stören könnten, nicht zu 
erwarten sind. Dies ist ebenfalls im Genehmigungsverfahren nachzuweisen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da seitens der unteren Landesentwicklungsbehörde keine Einwände gegen die 
Planung bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Die Verfahrensvermerke und die Präambel 
werden ergänzt. 
 
zu 3) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4) Da die zeichnerischen Festsetzungen bestätigt werden, ist eine Abwägungsent-
scheidung nicht erforderlich. 
 
zu 5) Der Hinweis wurde beachtet. Die Bezeichnung auf der Planzeichnung wurde korrigiert. 
 
zu 6) Da die textlichen Festsetzungen bestätigt werden, ist eine Abwägungsent-
scheidung nicht erforderlich. 
 
zu 7) Da die Begründung bestätigt wird, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
 
zu 8) Da festgestellt wird, dass seitens des LDA keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
zu 9) Die Hinweise wurden berücksichtigt. Hinweise auf die gesetzliche Meldepflicht beim 
Auffinden von archäologischen Kulturdenkmalen wurden unter Pkt. 5.8.2 in die Begrün-
dung aufgenommen. Unter Pkt. 9.2.8 wurde ein Querverweis auf Pkt. 5.8.2 ergänzt. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 10) Da seitens des Sachgebeites Gewässerschutz keine Bedanken gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
zu 11) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
Objektplanungen für die Erschließungsanlagen bzw. das Baugenehmigungsverfahren und 
sind dabei zu beachten. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 12) Die Hinweise wurden beachtet. Es wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt 
und in dessen Ergebnis Schallemissionskontingente im Bebauungsplan festgesetzt. Damit 
ist gewährleistet, dass die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 an den 
maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. Ein entsprechender Nachweis ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu führen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 13) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Einstufung der vorkommenden Biotoptypen 
wurde korrigiert und infolge des sich daraus ergebenden Ausgleichsbedarfes der 
Geltungsbereich um das Flurstück 249 erweitert. Auf diesem Flurstück wird der Ausgleich 
nachgewiesen. 
 
zu 14) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Es wurde ein Artenschutzfachbeitrag erstellt und 
als Anlage der Begründung beigefügt. Notwendige Maßnahmen wurden in die 
Festsetzungen übernommen. 
 
zu 15) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die ergänzend in den Bebauungsplan 
aufgenommenen Maßnahmen wurden im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt. Im Zuge der formalen Beteiligung wird die Naturschutzbehörde erneut 
beteiligt. 
 
 
 
zu 16) Die Informationen wurden berücksichtigt. Pkt. 5.8.1 der Begründung wurde 
geringfügig angepasst. 
 
 
zu 17) Da seitens der unteren Bodenschutzbehörde die Nachnutzung des vorgenutzten 
Standortes begrüßt wird, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 18) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Auch unter Berücksichtigung der Hinweise der 
unteren Naturschutzbehörde wurde die Bilanzierung angepasst. Die verbale Bewertung 
zum Schutzgut Boden wurde in der Begründung angepasst. 
 
zu 19) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Als Ausgangssituation stellt die Bewertung auf 
den Zustand vor dem Aufbringen der Schotterdecke ab. Diese Bewertung ist in die 
Ermittlung des Ausgleichsbedarfes eingeflossen. Seitens des Eigentümers ist, um 
insbesondere den Eingriff in den Boden, der sich aus der Umsetzung des Bebauungsplans 
ergeben wird, zu kompensieren, das nördlich in den Geltungsbereich einbezogene 
Flurstück erworben worden. Auch hier sind noch Versiegelungen aus der Altnutzung 
vorhanden, die im Zuge der Maßnahmenumsetzung zurückgebaut werden sollen. 
 
 
 
 
 
 
zu 20) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
Objektplanungen für die Erschließungsanlagen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu 
berücksichtigen. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 21) Die Gemeinde Schkopau ist für den Grundschutz der Löschwasserversorgung 
zuständig. Für die Löschwasserbereitstellung müssen die Richtwerte für Gewerbegebiete 
von mindestens 96 m³/h, unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung, gewährleistet 
werden. Das Löschwasser muss mindestens zwei Stunden zur Verfügung stehen. 
In einem Abstand von höchstens 300 m müssen an das Wasserversorgungsnetz ange-
schlossene Hydranten für Feuerlöschzwecke vorhanden sein. In unmittelbarer Nähe zum 
Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich ein Hydrant mit einem Durchfluss von 
40 m³/h (letzte Messung 03.06.2019). 
Aufgrund dessen, dass der Löschwasserbedarf aktuell nicht über das öffentliche Trink-
wassernetz gedeckt werden kann, besteht die Zielstellung darin, den Grundschutz über 
Löschwasserbehälter, Löschteiche oder -brunnen bereit zu stellen. Diese sind unter 
Einhaltung der jeweiligen DIN-Vorschrift zu errichten. 
Aufgrund der Charakteristik des Vorhabens wird der mit der Gemeinde Schkopau koope-
rierenden Vorhabenträger eine Vereinbarung zur Übernahme der Grundschutzverpflich-
tungen der Gemeinde bei der Löschwasserbereitstellung abschließen. 
 
zu 22) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

zu 23) Da seitens des SG Verkehr keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

zu 24) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei zu beachten. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben 
sich keine Auswirkungen. 

zu 25) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Für die Planung liegt eine 
Verkehrsuntersuchung vor, die die Leistungsfähigkeit der geplanten Anbindung an das 
übergeordnete Straßennetz geprüft hat.  

Es soll eine direkte Anbindung des Plangebietes an die L 172 erfolgen, um die Ortslage 
Bündorf und die Anwohner der Bündorfer Straße nicht mit dem Verkehrsaufkommen des 
geplanten Gewerbegebietes zu belasten. 

In der Verkehrsuntersuchung wurde festgestellt, dass sich die Geometrie des neuen 
Knotenpunktes aufgrund des Abstands von gut 400 m beziehungsweise 500 m von den 
benachbarten Einmündungen in die Trassenführung der L 172 einordnen lässt. 

Die Erkennbarkeit des Knotenpunktes aus mindestens 200 m Entfernung wäre aus beiden 
Richtungen kommend gegeben. Da die Sichtverhältnisse in die und aus der westlichen 
Zufahrt durch die Kurve leicht eingeschränkt sind, wurde im Gutachten eine Reduzierung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h empfohlen. 

Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung wurde dargestellt, dass das Gewerbegebiet ohne 
Kenntnis der tatsächlichen Nutzungen und unter Verwendung mittlerer Annahmen für die 
Verkehrserzeugung in ausreichender Verkehrsqualität leistungsfähig an das überge-
ordnete Straßennetz angebunden werden kann. Diese Einschätzung wurde durch die 
LSBB in ihrer Stellungnahme vom 19.11.2024 bestätigt (vgl. lfd. Nr. der Versandliste 9b). 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
noch zu 25)  
Im Gutachten wird außerdem festgestellt, dass die getroffenen Annahmen für eine 
gemischte Nutzung des Gewerbegebietes (Handwerk, Produktion, Lager) grundsätzlich 
übernommen werden können. Bei Ansiedlungen mit einem zu erwartenden hohen 
Verkehrsaufkommen, wie beispielsweise Logistik oder mehrgeschossige Büronutzungen 
mit hohem Publikumsverkehr, wäre gegebenenfalls eine Nachberechnung der Leistungs-
fähigkeit des Knotenpunkts angezeigt. 
Gleiches gilt für den Fall, dass die Prognosebelastungen der L 172 für 2035 (mit 
Veröffentlichung der aktuellen Landesverkehrsprognose) deutlich über den im Gutachten 
getätigten Annahmen liegen würden. 
 
zu 26) Der Hinweis wird beachtet. Ein Konzept zum Ausbau der Bündorfer Straße ist in 
Planung. Der Ausbau des betreffenden Teilstückes bis zum Vorhabengebiet wird durch 
einen städtebaulichen Vertrag geregelt. 
 
 
zu 27) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
Objektplanungen für die Erschließungsanlagen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu 
berücksichtigen. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
 
 
 
 
 
 
 

27

 



31 

 

 

 
 

 
 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Trotz der Ablehnung des SG Verkehr 
des Landkreises soll eine direkte Anbindung des Plangebietes an die L 172 erfolgen, um 
die Ortslage Bündorf und die Anwohner der Bündorfer Straße nicht mit dem Verkehrs-
aufkommen des geplanten Gewerbegebietes zu belasten. 

Bezüglich der Stellungnahme vom 16.08.2024 wird auf die Abwägungsbögen unter lfd. 
Nr. 11a verwiesen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1  

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1) Da die MIDEWA der Planung zustimmt, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
 
zu 2) Die Informationen wurden berücksichtigt. Der Leitungsbestand wurde nachrichtlich in 
die Planzeichnung übernommen. Des Weiteren wurden die Punkte 4.6.1 und 5.5.2 der 
Begründung entsprechend ergänzt. 
 
zu 3) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
Objektplanungen für die Erschließungsanlagen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu 
berücksichtigen. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Ausführungen zu den Planinhalten wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Feststellung, dass es sich vorliegend um eine raumbedeutsame Planung 
handelt, wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Da seitens des MID festgestellt wird, dass die Planung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar ist, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 4) Die Begründung der Raumbedeutsamkeit wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5) Die Ausführungen zu den übergeordneten landes- und regionalplanerischen 
Vorgaben wurden zur Kenntnis genommen. Analoge Ausführungen finden sich bereits 
unter den Punkten 3.1 und 3.2 der Begründung. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 6) Der Hinweis wurde beachtet. Die Regionale Planungsgemeinschaft wurde mit dem 
Vorentwurf ebenfalls beteiligt. Die Stellungnahme liegt mit Datum 28.07.2023 vor. 
 
 
 
 
 
zu 7) Da seitens des MID keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8) Der Hinweis auf das Raumordnungskataster wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 9) Der Hinweis zur Datensicherung wurde zur Kenntnis genommen. Er wird nach 
Abschluss des Verfahrens Berücksichtigung finden. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsent-
scheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Ausführungen zu den gesetzlichen Grundlagen wurden zur Kenntnis genommen. 
Analoge Ausführungen finden sich bereits unter Pkt. 3.2 der Begründung. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Ausführungen zu den Planinhalten wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3) Da festgestellt wird, dass die Erfordernisse der Raumordnung auf der Ebene der 
Regionalplanung beachtet wurden und keine Bedenken gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
zu 4) Die sonstigen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 17 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
Da seitens der Goethestadt Bad Lauchstädt keine Bedenken gegen die Planung bestehen, 
ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 19 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Braunsbedra keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 20 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Halle keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 21 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Leuna keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 23a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da seitens der Stadt Schkeuditz keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 2) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 23b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da seitens der Stadt Schkeuditz keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
zu 2) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 24 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Gemeinde Kabelsketal festgestellt wird, dass ihre Belange nicht berührt 
sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Gemeinde Teutschenthal keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 26 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 26 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Der Hinweis wurde beachtet. Die Prüfung ist erfolgt. Bei dem dargestellten Bereich 
handelt es sich um das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 5/1. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 26 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Da seitens der genannten Anlagenbetreiber keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 4) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Gemeinde Schkopau, Bebauungsplan Nr. 5/1 

 „Gewerbegebiet in den Hufen“  Vorentwurf 06/2023 

 Lfd. Nr. der Versandliste 26 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 5) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der Planung 
und ist dabei zu beachten. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 

zu 6) Die Informationen wurden beachtet. Die Ferngasleitungen wurden anhand der über-
gebenen Lagepläne nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. In die Begründung 
wurde der Pkt. 4.6.5 Ferngasleitungen mit den entsprechenden Informationen zum 
Anlagenbestand der Ontras neu eingefügt. 

zu 7) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 

zu 3) Da seitens der ONTRAS Gastransport GmbH keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

zu 9) Der Hinweis wurde beachtet. Er wurde unter Pkt. 4.6.5 in die Begründung 
aufgenommen. 

zu 10) Der Hinweis wurde beachtet. Die Ferngasleitungen wurden anhand der über-
gebenen Lagepläne nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. In die Begründung 
wurde der Pkt. 4.6.5 „Ferngasleitungen“ mit den entsprechenden Informationen zum 
Anlagenbestand der Ontras neu eingefügt. 

zu 11) Der Hinweis wurde beachtet. Die Ferngasleitungen wurden in der Planzeichnung 
mit einem Leitungsrecht in Breite des Schutzstreifens versehen und unter Pkt. 4.6.5 der 
Begründung wird der Hinweis gegeben, dass die Schutzstreifen von Bebauung 
freizuhalten sind. 

zu 12) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 13) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei zu beachten. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben 
sich keine Auswirkungen. 

zu 14) Der Hinweis wurde beachtet. Die Baugrenze wurde mit einem Abstand von 20 m 
zur nördlichsten Ferngasleitung festgesetzt.  

zu 15) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der Planung 
und ist dabei zu beachten. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine 
Auswirkungen. 

zu 16) Der Hinweis wird im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden. Die GDMcom 
wird mit dem Entwurf des Bebauungsplans erneut beteiligt. 

zu 17) Der Hinweis wird zu gegebener Zeit Berücksichtigung finden. 
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